
1

SwissSkills – die grösste Berufsschau derWelt

Kooperation und Aufteilung anTagesschulen

Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH 10 | 2018



SCHULRECHT

35

10 |2018

Integrative oder separative
Beschulung bei Behinderung?
Für den Entscheid, ob ein Kind integrativ oder separativ beschult wird, gilt grundsätzlich
der Vorrang der integrierten Schulung.Die Zuweisung zur Sonderschule verlangt zudem eine
qualifizierte Begründung.Strukturelle Gründe wie ungenügende Ressourcen reichen nicht.

Ein Junge mit der Diagnose Trisomie 21
besuchte integrativ den Regelkindergarten.
Zum Zeitpunkt seiner Einschulung wurde
gegen den Willen der Eltern der Eintritt in
eine Sonderschule verfügt. Dagegen wehr
ten sich die Eltern bis vor Bundesgericht.
Dieses verneinte einen Anspruch auf schuli
sche Integration im konkreten Fall und wies
die Beschwerde ab. Der Entscheid betont
aber den grundsätzlichen Vorrang der inte
grierten Schulung und verlangt eine quali
fizierte Begründung für die Zuweisung zur
Sonderbeschulung. Strukturelle Gründe wie
ungenügende Ressourcen reichen nicht.1

Kein verfassungsmässiger Anspruch
auf Integration
Zur Hauptsache hatte das Bundesgericht
zu entscheiden, ob der betroffene Junge
integrativ oder separativ beschult werden
soll. Vorab hielt es fest, dass die Kantone
für das Schulwesen zuständig seien und
auch im Sonderschulbereich über einen
erheblichen Gestaltungsspielraum verfü
gen würden (Art. 62 Abs. 1 Bundesverfas
sung (BV)). Verfassungsrechtlich müsse ein
angemessenes, erfahrungsgemäss ausrei
chendes Bildungsangebot an öffentlichen
Schulen geboten werden. Ein darüber hin
ausgehendes Mass an individueller Betreu
ung, das theoretisch immer möglich sei,
könne mit Rücksicht auf das limitierte
staatliche Leistungsvermögen von den
Kantonen nicht eingefordert werden.2

Gestützt darauf sowie in Anwendung
des Anspruchs auf Rechtsgleichheit (Art. 8
BV), des Behindertengleichstellungsgeset
zes (BehiG) (Art. 20 BehiG) sowie des
Übereinkommens vom 13. Dezember
2006 über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen liessen sich sachlich
gerechtfertigte Ungleichbehandlungen
beziehungsweise eine Sonderschulung
rechtfertigen. Es bestehe bloss eine Ver
pflichtung, die integrative Schulungsform,
soweit möglich und dem Wohl des behin
derten Kindes dienend, zu fördern (Art. 20
Abs. 2 BehiG).

Gemäss dem Urteil werden durch die
massgebenden gesetzlichen Grundlagen
einem behinderten Grundschüler somit
keine absoluten Ansprüche vermittelt.3

Entsprechend gelangte das Bundesgericht
zum Schluss, dass kein Anspruch besteht,
eine Regelschule zu besuchen.

Vorrang der Integration
Allerdings hielt das Bundesgericht fest,
dass der integrierten gegenüber der sepa
rierten Schulung Vorrang zukomme. Denn
eine durch angemessene Fördermassnah
men begleitete Integration von behinderten
Kindern in die Regelschule trage den mit
dem Behindertengleichstellungsgesetz ver
folgten Zielen Rechnung, den Menschen
mit Behinderungen die Teilnahme am

gesellschaftlichen Leben zu erleichtern und
ermögliche es ihnen, selbstständig sozi
ale Kontakte zu knüpfen. Soweit möglich
solle folglich die inklusive Schulung in der
Regelschule den Normalfall bilden.

Wesentliches Entscheidkriterium
Der Vorrang der integrierten Schulung
führt aber nicht dazu, dass jede separative
Sonderschulung unzulässig wäre. Auf
grund der Prävalenz der Integration muss
eine behinderungsbedingte Ungleichbe
handlung wie die Nichteinschulung in die
Regelschule gemäss dem bundesgerichtli
chen Urteil qualifiziert gerechtfertigt wer
den. Massgebend ist dabei in erster Linie
das Wohl des betroffenen Kindes (Art. 20
Abs. 2 BehiG). Darüber hinaus ist die Inte
gration von behinderten Kindern insofern
begrenzt, als die Schwere der Behinderung
dem Unterricht der anderen Kinder nicht
ernstlich entgegenstehen darf.4

Nicht berücksichtigt werden dürfen
strukturelle Gründe wie das Fehlen von
geeigneten Räumen, gezielten Beschäfti
gungsangeboten, genügend ausgebildeten
Lehrpersonen und damit allgemein das
Fehlen von genügenden Ressourcen. Ge
mäss dem bundesgerichtlichen Urteil sind
diese Argumente nicht sachgerecht und

«Aufgrund der Prävalenz
der Integration muss eine
behinderungsbedingte
Ungleichbehandlung wie
die Nichteinschulung in die
Regelschule gemäss dem
bundesgerichtlichen Urteil
qualifiziert gerechtfertigt
werden.»

vor dem Hintergrund des Vorrangs der
Integration unzulässig.

Interessen des behinderten Kindes
wahren
Der Entscheid des Bundesgerichts ist aus
rechtlicher Sicht zu begrüssen. Er ver
deutlicht exemplarisch, gestützt auf wel
che Grundsätze der Entscheid zwischen
integrativer und separativer Beschulung
zu treffen ist. Die Kantone als Entscheid
instanzen sind in ihrer Wahl nicht frei, son
dern haben die Interessen des behinderten
Kindes zu wahren und die Prävalenz der
Integration zu beachten.

Ein Entscheid gegen den Besuch der
Regelschule darf nur erfolgen, wenn dem
Wohl des behinderten Kindes in der Regel
schule nicht genügend Rechnung getragen
werden kann, sondern die Sonderschule
Besseres zu leisten vermag. ■
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